
585,42 · 12 · 5,0 · 1,5 = 52.687,80 EUR · 0,0001734318 =
9,1377 Entgeltpunkte · 26,13 (aktueller Rentenwert bei Ehe-
zeitende) = 238,77 EUR.
Zusatzversorgung der Antragsgegnerin (Alter bei Ehezeiten-
de: 37 Jahre):
84,24 · 12 · 3,4 · 1,5 = 5.155,49 EUR · 0,0001734318 =
0,8941 EP · 26,13 = 23,36 EUR.
Gesamtanrechte der Ehegatten:
Antragsteller:
1.017,62 (Ärzteversorgung) + 238,77
(Zusatzversorgung) = 1.256,39 EUR
Antragsgegnerin:
253,02 (GRV) + 23,36 (Zusatzversorgung) = 276,38 EUR.
Die Differenz der Anrechte beträgt 980,01 EUR
der rechnerische Ausgleichsbetrag 490,01 EUR.
Der quotenmäßige, gem. § 1587b Abs. 5 begrenzte Ausgleich
wäre wie folgt vorzunehmen:
Ärzteversorgung:
1.017,62 : 1.256,39 (Gesamtbetrag) · 321,84
(Ausgleichsbetrag) = 260,68 EUR
Zusatzversorgung:
238,77 : 1.256,39 · 321,84 = 61,16 EUR
Gesamtausgleich 321,84 EUR.
Die Berechnung zeigt zum Einen eine gänzlich unrealistische
Unterbewertung der Zusatzversorgung bei Anwendung der
BarwertVO. Die falsche Berechnung hat zwar keine rechtlich
bindende Wirkung für den späteren schuldrechtlichen Aus-
gleich; sie könnte jedoch in faktischer Hinsicht (insbesondere
bei außergerichtlicher Regelung des schuldrechtlichen Aus-
gleich in Anlehnung an eine – verfehlte – Bewertung in der
jetzigen gerichtlichen Entscheidung) die spätere Ermittlung
des Ausgleichsbetrages beeinflussen (zum Nachteil der aus-
gleichsberechtigten Antragsgegnerin); das sollte vermieden
werden.
Abgesehen davon hätte die falsche Anwendung der Bar-
wertVO bereits jetzt erhebliche Nachteile für die Beteiligte
zu 2); vom Gesamtausgleichsbetrag von 321,84 EUR würde
zu ihren Lasten statt 221,28 EUR ein weiterer Ausgleich in
Höhe von (260,68 – 221,18 =) 39,50 EUR erfolgen (diese
relativ überhöhte Inanspruchnahme würde sich im Übrigen
beim späteren schuldrechtlichen Ausgleich unter erneuter
Anwendung der BarwertVO fortsetzen).
4) Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 93a ZPO, 49
GKG.
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war gem. § 621e Abs. 2
S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 543 Abs. 2 Nr. 1, 2 ZPO geboten zur
Klärung der Frage der Anwendbarkeit der BarwertVO i.d.F.
vom 3.5.2006.

Mitgeteilt von Eckhard Rehme, Vorsitzender Richter am
OLG Oldenburg

Anm. der Redaktion: OLG Celle, Beschl. v. 25.9.2006 – 10
UF 2001/06 – hält die seit dem 1.6.2006 geltende Neufassung
der BarwertVO für verfassungsgemäß. Vgl. zur Verfassungs-
widrigkeit der früheren Barwertverordnungen auch BVerfG
FamRZ 2006, 1000 und 1002 m. Anm. Borth/Glockner.

Auskunft �ber Endvermçgen nach t�rkischem
Recht

Art. 202 ff. t�rk. ZGB

Nach der zum 1.1.2002 in Kraft getretenen Neufassung
des t�rkischen Zivilgesetzbuches, durch die der G�ter-
stand der Errungenschaftsbeteiligung eingef�hrt worden
ist, besteht ein Anspruch auf Auskunftserteilung �ber das
Gesamtvermçgen bei Eheende.
(Leitsatz der Redaktion)

OLGHamm, Urt. v. 16.2.2006 – 4 UF 224/05 (AG Dortmund)

Gründe: I. Die Parteien schlossen am 30.5.1984 die Ehe
miteinander; damals besaßen beide die türkische Staatsbür-
gerschaft. 1996 erlangten die Ehegatten die deutsche Staats-
bürgerschaft. Die Ehe der Parteien wurde auf Grund eines am
29.2.2004 zugestellten Scheidungsantrages durch Urteil des
AG Dortmund v. 21.9.2004 rechtskräftig geschieden.
Die Parteien sind jeweils zur Hälfte Miteigentümer eines
Einfamilienhauses; außerdem hatten sie zum Stichtag weitere
Vermögenswerte. Vorprozessual gab der Beklagte sein End-
vermögen (ohne die Immobilie) mit 46.512 EUR an.
Die Klägerin hat im vorliegenden Rechtsstreit im Wege der
Stufenklage einen Zugewinnausgleichsanspruch geltend ge-
macht mit der Behauptung, der Beklagte habe seine in der
Türkei angelegten Vermögenswerte nicht angegeben; in ei-
nem zuvor durchgeführten Kindesunterhaltsverfahren seien
diese Werte jedoch berücksichtigt worden, ohne dass dagegen
vom Beklagten Einwendungen erhoben worden seien.
Widerklagend hat der Beklagte zunächst ebenfalls einen Aus-
kunftsanspruch geltend gemacht; die Widerklage ist im Ter-
min vor dem AG zurückgenommen worden.
Das AG hat die Klage abgewiesen mit der Begründung, auf
das Güterrecht der Ehe der Parteien sei das türkische Recht in
der Fassung bis zum 1.1.2002 anzuwenden, das einen Zuge-
winnausgleich nicht vorgesehen habe.
Mit ihrer hiergegen eingelegten Berufung verfolgt die Kläge-
rin ihr erstinstanzliches Klageziel weiter. Sie verweist darauf,
dass in der Türkei seit dem 1.1.2002 der Güterstand der
Errungenschaftsgemeinschaft gelte, und zwar – sofern nichts
anderes vereinbart sei – gem. Art. 10 des Einführungsgesetzes
auch für Eheleute, die zum Jahreswechsel 2001/2002 bereits
miteinander verheiratet gewesen seien. Zwar kenne das türki-
sche Eherecht keinen Auskunftsanspruch, doch beruhe dies
auf den Besonderheiten des türkischen Prozessrechts. Hilfs-
weise verweise sie auf ihren Anspruch zur Inventarerrichtung
gem. Art. 216 Abs. 1 tZGB.
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II. Die Berufung der Klägerin ist zulässig und begründet.
1. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist
nach allgemeinen Grundsätzen zu bejahen (§ 621 Abs. 2 S. 2
ZPO); beide Ehegatten leben in Deutschland und besitzen
(zumindest auch) die deutsche Staatsbürgerschaft.
2. Der geltend gemachte Zugewinnausgleichsanspruch ist
gem. Art. 14, 15 EGBGB nach dem türkischen Recht zu
beurteilen, denn bei der Eheschließung besaßen beide Ehegat-
ten (nur) die türkische Staatsangehörigkeit, sodass die güter-
rechtlichen Wirkungen der Ehe ungeachtet des zwischenzeit-
lichen Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit dem
türkischen Recht unterliegen; von der Möglichkeit einer be-
sonderen güterrechtlichen Rechtswahl haben die Ehegatten
hier keinen Gebrauch gemacht (vgl. Palandt/Heldrich, Kom-
mentar zum BGB, 64. Aufl., Art. 15 EGBGB Rn 3 m.w.N.).
3. Der mit der ersten Stufe der Klage geltend gemachte
Auskunftsanspruch ist zu bejahen.
a) Insbesondere scheitert dieser Anspruch nicht schon daran,
dass im türkischen Scheidungsfolgenrecht – wie das AG meint
– kein Zugewinnausgleichsanspruch vorgesehen ist. Denn mit
der zum 1.1.2002 in Kraft getretenen Neufassung des türki-
schen Zivilgesetzbuches ist als gesetzlicher Güterstand die
sog. Errungenschaftsbeteiligung (Art. 202 ff. tZGB) eingeführt
worden, die deutliche Parallelen zur Zugewinngemeinschaft
hat und ebenfalls nach Beendigung der Ehe einen Wertaus-
gleich vorsieht (vgl. im Einzelnen etwa Odenthal, Das neue
türkische Familiengüterrecht, FamRZ 2003, 648 ff.). Errun-
genschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während
der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt; erfasst werden
insbesondere die Einkünfte aus Arbeit und die Erträge des
Eigengutes (Art. 219 tZGB). Zum Eigengut gehören neben
Gegenständen des persönlichen Gebrauchs eines Ehegatten
vor allem die Vermögenswerte, die einem Ehegatten schon zu
Beginn des Güterstandes gehören oder ihm durch Erbgang
oder sonst wie unentgeltlich zufallen. Bis zum Beweis des
Gegenteils gilt alles Vermögen eines Ehegatten als Errungen-
schaft (Art. 222 Abs. 3 tZGB). Bei Beendigung des Güter-
standes wird (ggf. unter Berücksichtigung eines Ausgleichs
zwischen Eigengut und Errungenschaft, Art. 230 tZGB) der
jeweilige Wertzuwachs ermittelt (Art. 231 tZGB) und aus-
geglichen (Art. 236 tZGB).
Die Neufassung des tZGB findet gem. Art. 10 Abs. 1 und
Abs. 2 des Einführungsgesetzes auch auf die bereits 1984
geschlossene Ehe der Parteien Anwendung, wobei allerdings
zu beachten ist, dass das am 1.1.2002 bereits vorhandene
Vermögen der Ehegatten nicht als Errungenschaft, sondern als
Eigengut anzusehen ist (Art. 220 Nr. 2 tZGB); Eheleute, die am
1.1.2002 verheiratet waren, sind zu diesem Zeitpunkt mit ihrem
jeweiligen persönlichen Vermögen so in den neuen gesetzli-
chen Güterstand übergegangen, als hätten sie am 1.1.2002
geheiratet (Odenthal, a.a.O.). Von der Möglichkeit, eine hier-
von abweichende güterrechtliche Vereinbarung zu treffen, ha-
ben die Ehegatten hier keinen Gebrauch gemacht.

4. Der Senat hat auf Antrag der Klägerin in entsprechender
Anwendung von § 538 Abs. 2 Nr. 4 ZPO von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, die Sache zur Entscheidung über die
weiteren Stufen und über die Verfahrenskosten an das AG
zurückzuverweisen.

Mitgeteilt von Uwe Schönborn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Familienrecht, Dortmund

Nichtigkeit des Anwaltvertrags bei Beratung
beider Ehegatten – Keine zul�ssige
Doppelvertretung

§ 43a BRAO; § 138 BGB

Ber�t der Anwalt beide scheidungswilligen Ehegatten,
liegt ein Verstoß gegen § 43a Abs. 4 BRAO auch dann
vor, wenn die Ehegatten sich in allen Punkten einig sind
und widerstreitende Interessen bei der Beratung nicht
deutlich werden; der Anwaltsvertrag ist dann nichtig,
sodass kein Verg�tungsanspruch des Anwalts entsteht.

LG Hildesheim, Urt. v. 12.3.2004 – 7 S 364/03 (AG Gifhorn)

Sachverhalt: Die Beklagte trug sich zusammen mit ihrem
damaligen Ehemann in Scheidungsabsichten und suchte des-
halb mit diesem gemeinsam den Kläger auf, um bei diesem eine
Ehescheidungsfolgenvereinbarung zu besprechen und für eine
Beurkundung bei einem Notar vorbereiten zu lassen. Die Kos-
ten der Vorbereitung des Vertrags sollten zwischen der Beklag-
ten und ihrem Ehemann geteilt werden. Die Beklagte wurde
gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann von dem Kläger
dahingehend beraten und betreut, dass dieser eine Eheschei-
dungsfolgenvereinbarung zur späteren Vorlage und Beurkun-
dung beim Notar für die Beklagte und ihren Ehemann vor-
bereitete, darüber hinaus ein Schuldanerkenntnis, eine
Verpflichtungserklärung sowie einen Kaufvertrag für ein
Grundstück der Beklagten und ihres damaligen Ehemannes.
Insgesamt bereitete der Kläger für die Beklagte und ihren
Ehemann vier Schriftstücke vor. Dabei wies der Kläger die
Beklagte und ihren Ehemann darauf hin, dass er für beide die
entsprechenden Vereinbarungen nur fertigen könne, wenn dies
einvernehmlich und ohne Bevorzugung einer Seite erfolgte. Die
einzelnen Schriftstücke sind dann später in teilweiser Abwand-
lung des ursprünglichen Entwurfs des Klägers bei einem Notar
beurkundet worden. U.a. ist auf Grund der später beurkundeten
Vertragskonstellation die Beklagte trotz Veräußerung des da-
mals gemeinsamen Grundstücks an ihren Ehemann aus der
diesbezüglichen Haftung nicht entlassen worden. Die Banken
lehnen insoweit auch eine Haftungsfreigabe der Beklagten ab.
Unter Zugrundelegung von ihm ermittelter Streitgegenstands-
werte für die einzelnen Tätigkeitsbereiche stellte der Kläger
sodann die ihm zustehende Rechtsanwaltsvergütung in Höhe
von insgesamt 9.757,92 EUR zusammen. Der Kläger einigte
sich mit der Beklagten und ihrem Ehemann jedoch darauf,
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